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	Was?

	1. Die Vorregistrierung der Phase-in-Stoffe ist seit dem 1.12.2008 abgeschlossen (s. u. „Wann“ inkl. Aus​nahme für die spätere Aufnahme von Herstellung oder Import). Die nachfolgenden Ausführungen sind vor diesem Hintergrund zu sehen.

2. Die Vorregistrierung erfolgte stoff- und unternehmensspezifisch und betraf hergestellte/importierte Stoffe
≥ 1 t/a, sowie Zwischenprodukte (Art. 28). Nicht-isolierte Zwischenprodukte mussten nicht vorregistriert werden. Die Vorregistrierung war zwingende Voraussetzung für die Nutzung der Übergangsfristen bei der Registrierung von Phase-in-Stoffen (Fristen: 30.11.2010, 31.5.2013, 31.5.2018, s. BDI-Hilfestellungen 2.2.1, 2.2.2) gem. Art. 23.

3. Bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) waren für die Inanspruchnahme des Phase-in-Status vor​zuregistrieren:

· EINECS-Stoffe ("Altstoffe"),

· in der EU (einschließlich der 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten) hergestellte, aber seit 1.6.1992 nicht in Verkehr gebrachte Stoffe (z. B. Zwischenprodukte, Exportprodukte),

· „No longer polymers“ (Stoffe, die bis zum 31.10.1993 als Polymer galten (vor Einführung der Polymer​definition) und vor dem 1.11.1993 in Verkehr gebracht wurden),
· Monomere in Polymeren.

4. Nicht vorregistrierte Phase-in-Stoffe ("Altstoffe", sowie nicht in EINECS gelistete Zwischenprodukte, s. BDI-Hilfestellung 3.4.1, und „No longer polymers“) sind seit Ende der Vorregistrierfrist (1.12.2008) für Mengen ≥ 1 t/a vor Aufnahme von Herstellung oder Import zu registrieren. Registranten nicht vorregistrierter Phase-in-Stoffe sind wie potenzielle Registranten mit erfolgter Vorregistrierung verpflichtet, am SIEF-Prozess teilzu​nehmen und Daten zu teilen (s. BDI-Hilfestellung 2.1.2).

5. Die "Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten" der ECHA sehen zur Klärung der Datenteilungs​erfordernisse („inquiry process“, S. 63 ff., Punkt 6.5) gem. Art. 26 und 27 vor, dass vor der Registrierung von Nicht-Phase-in-Stoffen oder nicht vorregistrierten Phase-in-Stoffen die Produktion/der Import nach dem 31.5.2008 für 3 Wochen bis zur Agenturmitteilung zu unterbrechen ist (s. Art. 21). Diese Interpretation wird aus Industriesicht nicht von der REACH-Verordnung abgedeckt, solche Vorgaben wären unverhältnismäßig und inakzeptabel.

6. Nicht-Phase-in-Stoffe waren seit Beginn der Frist zur Vorregistrierung für Mengen ≥ 1 t/a vor Aufnahme von Herstellung oder Import zu registrieren.

7. ELINCS-Stoffe gelten nur für das Unternehmen als registriert, das den Stoff als Neustoff angemeldet hat. Unabhängig davon mussten jedoch Unternehmen, die einen ELINCS-Stoff, z. B. als Zwischenprodukt vor Inkrafttreten von REACH produziert, aber nicht in Verkehr gebracht und somit nicht angemeldet haben, die​sen Stoff vorregistrieren. Sie hatten dann die Möglichkeit, diesen Stoff bis zum Ablauf der zutreffenden Registrierfrist weiterhin zu nutzen, und mussten nicht umgehend eine Registrierung vornehmen.
8. Gemische und Erzeugnisse als solche sind nicht vorregistrierpflichtig und weder registrierpflichtig noch registrierfähig.

	Wer?

	9. Die Vorregistrierung erfolgt durch Hersteller oder Importeure von Stoffen (jede juristische Person einzeln,
z. B. Töchter in EU-Mitgliedstaaten).


	Wie?

	10. Die Vorregistrierung erfolgt bei der ECHA und umfasst:

· Stoffbezeichnung gemäß Anh. VI, Abschnitt 2 einschließlich EINECS- und CAS-Nummer (falls nicht ver​fügbar: jeglicher anderer Identitätscode). Dies trifft auch für die Anforderungen aus Anh. XI, Abschnitte 1.3 und 1.5 zu (QSAR, Stoffgruppen), s. BDI-Hilfestellung 2.2.8.

· Name und Adresse des vorregistrierenden Herstellers oder Importeurs, Name der Kontaktperson und ihres Stellvertreters gemäß Art. 10, wie in Anh. VI, Abschnitt 1 angegeben.

· zutreffendes Mengenband, s. BDI-Hilfestellungen 2.2.1, 2.2.2.
· Stoffe, die sich für Analogieschlüsse eignen (ggf. mehrere CAS-Nummern oder andere Nummern).

11. Die Vorregistrierung erfolgt über REACH-IT im Webportal der ECHA direkt Stoff für Stoff oder über die Eingabe einer Exceltabelle für mehrere Stoffe. Zudem ist IUCLID 5 nutzbar und empfehlenswert für Unter​nehmen, die dies ohnehin einsetzen, s. BDI-Hilfestellung 2.2.5.
12. Alle Vorregistranten desselben Stoffes müssen im zugehörigen Stoffinformationsaustauschforum (Substance Information Exchange Forum - SIEF) mitwirken, s. BDI-Hilfestellung 2.1.2.

	Wann?

	13. Die Vorregistrierung musste zwischen dem 1.6.2008 und dem 1.12.2008 erfolgen. Seitdem sind Vorregis​trierungen nur noch für Erst-Hersteller oder. Erst-Importeure möglich (Art. 28).

14. Wurden Herstellung oder Import eines Phase-in-Stoffes erst nach Ablauf dieser Frist aufgenommen (Art. 28 (6)), kann Art. 23 in Bezug genommen werden, sofern innerhalb der ersten 6 Monate nach Herstellungs- oder Importbeginn die erforderlichen Informationen an die ECHA übermittelt werden. Dies muss zudem spätestens 12 Monate vor Ablauf der jeweils zutreffenden Übergangsfrist für die Registrierung der Phase-in-Stoffe erfolgen, s. BDI-Hilfestellungen 2.2.1, 2.2.2.

15. Zum 1.1.2009 veröffentlichte die ECHA die erfolgten Vorregistrierungen unter Angabe von: Stoffname, EINECS- und CAS-Nummer (sofern vorhanden, anderenfalls andere Identitätscodes), sowie erster vorge​sehener Registrierfrist.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	16. Hinweise, Empfehlungen:
a) Aus der Vorregistrierung ergibt sich keine Verpflichtung zur Registrierung. Mit der Vorregistrierung sind nach Titel IX keine Kosten verbunden (Art. 74).

b) Zur späteren Vorregistrierung bei Herstellung oder Import eines Phase-in-Stoffes nach Ablauf der Vorre​gistrierfrist siehe ECHA-Website.
17. Weiterführende Links:
a) ECHA:
· Liste der vorregistrierten Stoffe
· Information zur SIEF-Bildung und zu SIEF-Pflichten, Stand der SIEF-Organisation, Information zum Pre-SIEF, SIEF-Software, Verfahren der federführenden Registranten
· Rechtlich nicht verbindliche „Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten“ mit Kapitel zur Vorre​gistrierung
· Informationen zur Vorregistrierung für Erst-Hersteller oder Erst-Importeure
b) Cefic: Weitere Informationen zu Vorregistrierung und Prä-SIEFs unter „New Pre-SIEFs Analyser Tool developed by Cefic and CONCAWE“, „Amended version of the Pre-Registrations Analyser Tool“.
c) BDI: Ein Vertragsmuster in englischer und deutscher Fassung für die Vorvereinbarung zur Kommunika​tion im SIEF wird im BDI-Helpdesk REACH hier angeboten.
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Registrierung von Nicht-Phase-in-Stoffen oder nicht vorregistrierten Phase-in-Stoffen ≥ 1 t/a

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 6 Jahre 11 Jahre

1.6.2007 1.6.2008 1.12.2008 30.11.2010 31.5.2013 31.5.2018

Stoffe ≥ 100 bis 1.000 t/a 

Stoffe ≥ 1 bis 100 t/a 

Zulassungsverfahren

Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen ≥ 1 t/a

Registrierung von Phase-in-Stoffen ≥ 1 t/a (Einreichung der Registrierunterlagen)

Registrierung von Nicht-Phase-in-Stoffen oder nicht vorregistrierten 

Phase-in-Stoffen ≥ 1 t/a oder Ende der Vermarktung

Stoffe ≥ 1.000 t/a, cmr-Stoffe

(Kat. 1 und 2, ≥ 1 t/a) und

Stoffe ≥ 100 t/a mit R 50/53

Veröffentlichung der Vorregistrierliste

Foren zum Informationsaustausch über Stoffe (SIEF)

Bis 1.1.2009

3,5 Jahre

Nachgeschaltete Anwender, etc.

Beginn der Pflichten der nachgeschalteten Anwender

Einrichtung der 

Europäischen 

Chemikalienagentur
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Basis dieser Hilfestellung ist die am 29.5.2007 im Amtsblatt der Europäischen Union L 136 veröffentlichte Fassung der Ver​ordnung (EG) Nr. 1907/2006. Der BDI haftet nicht für die Richtigkeit der hier gegebenen Informationen. Diese Hilfestellung wird bei Bedarf aktualisiert, um die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen umgehend nutzbar zu machen.
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